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1. März 2026

Königsbach hat wenige, 

aber interessante Fachwerk-

bauten zu bieten – allem 

voran das Rathaus. Die Bau-

ten bieten reichlich Material 

für einen Bildervortrag.  

Lernen Sie die Grundzüge 

des Fachwerkbaus kennen, 

die Besonderheiten der 

Häuser mit ihrer wechsel -

vollen Geschichte und ihrem 

baulichen Wandel. 

 
Ev. Gemeindehaus 

in Königsbach 

Kirchstraße 5 

75203 Königsbach-Stein. 

Beginn: 14:30 Uhr 

Eintritt 5 €  |  Kaffee und 

Kuchen wird angeboten.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Gemeinde Königsbach-Stein Wahlkreis 44 Enz

Wahlbekanntmachung
1. 	 Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von 

Baden-Württemberg statt.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. 	 Die Gemeinde Königsbach-Stein ist in folgende 6 
Wahlbezirke eingeteilt:

Nummer 
des Wahl-
bezirks

Abgrenzung des Wahlbezirks Lage des  
Wahlraums

001-01 Königsbach I
Weiler Trais, die Wohngebiete 
nördlich der Linie von Bleich-
straße und in Verlängerung Wös-
singer Straße sowie die nördlich 
angrenzenden Wohngebiete 
westlich der Linie Brettener 
Straße bis Abzweig Häldenrain 
sowie die Wohngebiete nördlich 
des südlichen Abzweigs Hälden-
rain von der Brettener Straße

Rathaus  
Königsbach
Zi. 111 - 
Sitzungszimmer-
Marktstr. 15  
(rollstuhlgerecht)

001-02 Königsbach II
Hegenach, Gewerbegebiet 
Allmendwiesen, die Wohn-
gebiete südlich der Linie von 
Bleichstraße und in Verlänge-
rung Wössinger Straße sowie 
die Wohngebiete westlich der 
Linie von Pforzheimer Straße, 
Bahnhofstraße, Steiner Straße 
und Brettener Straße bis Höhe 
Wössinger Straße

Rathaus  
Königsbach
Zi. 122 -Trauzim-
mer-
Marktstr. 15  
(rollstuhlgerecht)

001-03 Königsbach III
Wohngebiete östlich der Linie 
Pforzheimer Straße, Bahnhof-
straße, Steiner Straße, Brette-
ner Straße bis zum südlichen 
Abzweig Häldenrain sowie die 
Wohngebiete südlich des südli-
chen Abzweigs Häldenrain von 
der Brettener Straße

Rathaus  
Königsbach  
Zi. 101 - Bürger-
saal Marktstr. 15 
(rollstuhlgerecht)

002-01 Stein I
Wohngebiete östlich der Linie 
von Neue Brettener Straße, 
Marktplatz, Bauschlotter Straße 
bis zur Kreuzung mit der Eisin-
ger Straße sowie die Wohngebie-
te östlich der Eisinger Straße

Rathaus Stein 
Bürgerbüro  
Markplatz 6
(rollstuhlgerecht)

002-02 Stein II
Wohngebiete östlich der Linie 
K4533, nördlich der Linie L611 
(Königsbacher Straße / Hansen-
wiesenspange) sowie westlich 
der Linie Bauschlotter Straße 
ab Kreuzung Eisinger Straße, 
Marktplatz und Neue Brettener 
Straße

Heynlinschule
Grundschulbau, 
Raum 3
Heynlinstr. 18 
(rollstuhlgerecht)

002-03 Stein III
Wohngebiete westlich der Linie 
K4533, südlich der Linie L611 
(Königsbacher Straße / Hansen-
wiesenspange) sowie westlich 
der Linie Eisinger Straße

Heynlinschule
Grundschulbau, 
Raum 4
Heynlinstr. 18 
(rollstuhlgerecht)
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	 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
bis spätestens 15.02.2026 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahl-
berechtigte zu wählen hat.

	 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwah-
lergebnisses um 14:00 Uhr in der Festhalle Königsbach, An-
kerstr. 6, 75203 Königsbach-Stein, zusammen.

3.	  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist.

	 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur 
Identitätsfeststellung ihren Personalausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen.

	 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.

	 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler 
erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt.

	 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
	 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) 	 für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 
Namen der Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewer-
ber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe 
der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, bei Kreiswahlvorschlägen von Einzelbewer-
bern außerdem die Angabe Einzelbewerber und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) 	 für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck 
die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Na-
men der ersten fünf Listenbewerber der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung.

	 Der Wähler gibt
	 seine Erststimme in der Weise ab,

	 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Be-
werber sie gelten soll,

	 und seine Zweitstimme in der Weise,
	 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-

druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Lan-
desliste sie gelten soll.

	 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine oder dem 
besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden.

4. 	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

5. 	 Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) 	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder
b) 	 durch Briefwahl teilnehmen.

	 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-
debehörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtli-
chen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden.

6. 	 Ungültig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Än-
derung, einen Vorbehalt oder einen beleidigenden oder auf 
die Person des Wählers hinweisenden Zusatz enthält oder 
wenn sich bei der Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag 
sonst eine derartige Äußerung befindet oder der Stimmzet-
telumschlag gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 6 und 7 des Landtagswahlgesetzes).

7. 	 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist un-
zulässig (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 
2 des Landtagswahlgesetzes).

	 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtig-
ten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Ab-
sätze 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Gemeinde Königsbach-Stein, den 19.02.2026

Heiko Genthner, Bürgermeister

Standesamtliche Mitteilungen

Sterbefälle

Gerlinde Schlachter geb. Zecha, zuletzt wohnhaft in
Königsbach-Stein
ist am 25.01.2026 in Königsbach-Stein gestorben.
Willi Kraus, zuletzt wohnhaft in
Königsbach-Stein
ist am 04.02.2026 in Karlsbad gestorben.
Doris Metzger, zuletzt wohnhaft in
Königsbach-Stein
ist am 09.02.2026 in Königsbach-Stein gestorben.
Personenstandsfälle werden nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
veröffentlicht.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 
Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig 
(§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes). 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un-
befugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches). 
 
Gemeinde Königsbach-Stein, den 19.02.2026 
 

 
 Heiko Genthner, Bürgermeister 
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Einladung zur Gemeinderatssitzung

Einladung zur öffentlichen Sitzung des  
Gemeinderates Nr. 3/2026

am
Dienstag, 24.02.2026, 19:00 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses Königsbach
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Sitzungen des Gemeinderats finden im Sitzungssaal des Rat-
hauses Königsbach statt. Einlass ist ab 18:45 Uhr.
Mit freundlichen Grüßen
Heiko Genthner
Bürgermeister

Die Tagesordnung sieht vor:
1.	 Einwohnerfragestunde
2.	 Bekanntgaben
3.	 Bekanntgaben nichtöffentlicher Gemeinderatsbeschlüsse
4.	 Beschlussfassung über

a) 	 den Haushalt 2026: Haushaltssatzung und Haushalts-
plan, Finanzplanung

b) 	 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversor-
gung für das Wirtschaftsjahr 2026

5.	 Verzinsung Kassenkredit zwischen Eigenbetrieb und Kern-
haushalt

6.	 Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Wasser-
versorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

	 -Beratung und Beschlussfassung-
7.	 Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Königs-

bach-Stein für das Jahr 2021
	 -Beratung und Beschlussfassung-
8.	 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkin-

der; aktueller Sachstand
9.	 Entscheidung über die erneute Ausschreibung der Teilzeit-

stelle in der Abteilung Bautechnik
10.	 Neubau einer Fahrzeugunterstellhalle auf dem alten Bauhof 

- Vergabe der Tiefbauarbeiten
11.	 Sanierung „Ortskern Königsbach II", Erneuerung der Stütz-

mauern unterhalb des Kirchplatzes;
	 Vergabe der Arbeiten
12.	 Einziehung der beschränkt-öffentlichen Feldwege FlSt. 

Nr.1834 (Gewann Trößler) und7951 (Gewann Bei den vier-
undzwanzig Morgen), Gemarkung Königsbach	

13.	 Bebauungsplan „Krautgartengebiet „Heimbronner Gärten“ 
und Sondergebiet „Wie- senäcker““ - 1. Änderung

	 Aufstellungsbeschluss
	 Billigung des Entwurfs
	 Beschluss über die Durchführung des weiteren Verfahrens	
14.	 Bauanträge, Bauangelegenheiten	

14.1	Verwirklichung eines Bauvorhabens über den „Bau-Tur-
bo“ gem. § 246e Abs. 3 BauGB

	 - -Zustimmung der Gemeinde gem. § 36a Abs. 1 BauGB 
Baugrundstück: Hansenwiesenweg

	 Bauvorhaben: Anbau an best. Wohnhaus
	 Flurstücknummer: 9770/1
	 Gemarkung: Stein
14.2	Baugrundstück: Am Königsbacher Berg 72/1
	 Bauvorhaben: Neubau Doppelhaushälfte
	 Flurstücknummer: 10215/1
	 Gemarkung: Stein
14.3	Baugrundstück: Remchinger Str. 100 (Verbandskläranla-

ge)
	 Bauvorhaben: Erweiterung der best. Lagerstation für 

wassergefährdende Stoffe
	 Flurstücknummer: 7626
	 Gemarkung: Königsbach
14.4	Baugrundstück: Friedrich-Ebert-Str. 36
	 Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus
	 Flurstücknummer: 7255/1
	 Gemarkung: Königsbach

15.	 Annahme von Spenden; Beschlussfassung durch Offenlage	
16.	 Kenntnisnahme der Niederschrift vom 16.12.2025	
17.	 Verschiedenes	
Alle Vorlagen zur Tagesordnung finden Sie im Ratsinforma-
tionssystem auf der Homepage der Gemeindeverwaltung 
unter: Verwaltung – Gemeinderat – Ratsinformationssys-
tem.
Der öffentlichen Sitzung schließt sich eine nichtöffentliche an.

gez.
Heiko Genthner
Bürgermeister

UMWELTECKE

Abholung der Kühlgeräte, Herde, Fernseher und des 
Sperrmülls:
Die Kühlgeräte, Herde, Fernseher und der Sperrmüll werden nur 
auf Abruf entsorgt.
Hierfür bitte mindestens 10 Tage vorher beim Rathaus OT Stein, 
Tel. 30 08–154, oder OT Königsbach, Tel. 30 08–152, die Entsor-
gungsschecks beantragen.
Nächster Termin zur Abholung von Elektro-Großgeräten: 
Mittwoch, 25.02.2026.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Abfallberatung des 
Enzkreises, Tel. 07231-35 48 38, oder unter www.entsorgung-
regional.de.

Zusätzlicher Service
Damit Sie jederzeit einen Überblick über die Mülltermine haben, 
bieten wir als zusätzlichen Service den Erinnerungsservice per E-
Mail: Gut einen Tag vor dem Abfuhrtermin erhalten Sie eine kur-
ze E-Mail, vorausgesetzt, Sie haben sich auf unserer Internetseite 
für diesen Service registrieren lassen. Surfen Sie doch mal rein 
unter: http://www.koenigsbach-stein.de/abfall.

Müllabfuhrtermine
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1 So 
2 Mo 
3 Di 14:00-17:30 
4 Mi 14:00-17:30 
5 Do 14:00-17:30 
6 Fr 8	 14:00-17:30 14:00-17:30 
7 Sa 13:00-16:00 13:00-16:00 
8 So 
9 Mo 
10 Di 
11 Mi 09:00-12:30 
12 Do 09:00-12:30 
13 Fr 09:00-12:30 09:00-12:30 
14 Sa 08:30-11:30 08:30-11:30 
15 So 
16 Mo 
17 Di 14:00-17:30 
18 Mi 14:00-17:30 
19 Do K/S 14:00-17:30 14:00-17:30 
20 Fr 8	 14:00-17:30 
21 Sa 13:00-16:00 13:00-16:00 
22 So 
23 Mo 
24 Di K 
25 Mi K 09:00-12:30 E
26 Do S 09:00-12:30 
27 Fr S 09:00-12:30 
28 Sa 08:30-11:30 08:30-11:30 
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Grafik: NataliPopova/iStock/Getty Images Plus

BENUTZE DEN 
MÜLLEIMER 

DENKT AN DIE UMWELT
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ALLGEMEINE BEKANNTMACHUNGEN

Geänderte Öffnungszeiten in den Rathäusern 
am 04.03.2026

Aufgrund einer internen Wahlschulung zur Landtagswahl sind 
die Rathäuser in Königsbach und Stein (inklusive der Bürgerbü-
ros) am Mittwoch, dem 04.03.2026, nachmittags voraussicht-
lich erst ab 16:00 Uhr geöffnet.
Vormittags sind wir wie gewohnt für Sie da.
Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung.
Ihr Wahlamt

Das Bauamt informiert

Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis
Pressemitteilung
Ausbau der Breitbandinfrastruktur in der Gemeinde 
Königsbach-Stein
LEC International Construction GmbH verlegt im Auftrag des 
Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis neue Leerrohr-
trassen für schnelle Internetanbindung
Der Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis erschließt 
im Rahmen des „Bundesförderprogramms Breitband“ gemeinsam 
mit der Firma LEC International Construction GmbH Teile der 
Gemeinde Königsbach-Stein mit Glasfaser (sog. „Weiße Flecken“; 
Versorgung unter 30 Mbit/s) und somit mit einer modernen und 
leitungsstarken Infrastruktur. Die durch den Bund und das Land 
Baden-Württemberg geförderten Hausanschlüsse sind für die Ei-
gentümer kostenfrei und ohne zwingende Vertragsbindung mit 
einem Netzbetreiber verbunden. 
Die Erschließungsmaßnahmen sollen im März 2026 im Ortsteil 
Königsbach gestartet werden, in Stein dann anschließend nach 
Vorlage aller Genehmigungen. Es ist vorgesehen, pro Ortsteil 

bis zu vier Baukolonnen gleichzeitig einzusetzen. Die Baufirma 
arbeitet abschnittsweise in den Straßenzügen unter Einhaltung 
der allgemeinen Vorschriften und Vorgaben. Darunter fällt die 
mit den Ämtern abgestimmte Verkehrsführung und Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsflächen. Auf die Freihaltung von Zugängen 
und Einfahrten wird geachtet. Vereinzelt kann es jedoch zu Be-
einträchtigungen kommen, wir bitten hierbei um Ihr Verständnis.
Es erfolgt eine regelmäßige Information über anstehende Bauab-
schnitte, Straßensperrungen usw. über das Mitteilungsblatt sowie 
die Gemeindewebsite und die Social-Media-Kanäle.
Der Zweckverband übernimmt die Koordinierung der Arbeiten 
und Prüfung hinsichtlich Einhaltung der Fördervorgaben, die Ge-
meindeverwaltung unterstützt mit Kenntnissen der Gegebenhei-
ten vor Ort. 
Die Firma Sales-as-a-Service GmbH hat bereits die meisten betrof-
fenen Hauseigentümer per E-Mail kontaktiert, um einen Termin 
vor Ort zur Trassenfestlegung der Hausanschlüsse zu vereinbaren. 
Sofern dies bislang noch nicht erfolgt ist, wird dies noch telefo-
nisch erfolgen. Erreichbar ist die Sales-as-a-Service GmbH per E-
Mail unter enzkreis-glasfaser@sales-as-a-service.de.
Eigentümer von förderfähigen Adressen, die bislang noch keinen 
Grundstücknutzungsvertrag eingereicht haben, können diesen 
noch zeitnah beim Zweckverband einreichen. Die Beauftragung 
muss aber bis zum Start der Baumaßnahmen in den einzelnen Ab-
schnitten erfolgen. Bei nachträglichen Beauftragungen kann eine 
kostenfreie Erschließung nicht zugesichert werden.
Weitere Informationen finden sich unter www.breitband-enzkreis.
de.

Das Ordnungsamt informiert

Online-Terminvergabe in den Bürgerbüros

- Mit Terminvereinbarung -
Seit dem 01.11.2024 können in den Bürgerbüros Königsbach und 
Stein Termine bis zu vier Wochen im Voraus gebucht werden. 
Nach der Terminbuchung erhalten Sie vom Bürgerbüro eine Be-

Fernseher, Samsung, schwarz, ca. 50 Zoll, älteres Modell 
ohne Smart-TV, aber funktionsfähig.
� Tel. 0157 57825745

Essgruppe, Kulissentisch, 6 gepolsterte Stühle,  
Eiche dunkel, gepflegt.� Tel. 01520 7166776

Lattenroste, zwei Stück, Marke Swissflex, SF505/ 
uni 20 Fix, 100 x 200 cm, nicht verstellbar, auf Füßen  
freistehend oder in Bettgestelle einbaubar.			 
� Tel. 07232 4716 oder 0176 40363636

Staubsaugerbeutel und Filter für Philips Performer HR 
8500>8564>8566� Tel. 0176-96865046

Ausfüllen, ausschneiden und im Rathaus abgeben 
oder die Daten per E-Mail senden an:  

mitteilungsblatt@koenigsbach-stein.de – Danke!

Bitte informieren Sie uns, wenn eine Vermittlung zustande 
gekommen ist, da sonst eine erneute Veröffentlichung erfolgt  
(bis zu 3x), Tel. 3008-125, Frau Heinle.

GUT ERHALTENES – 
ZU VERSCHENKEN!

Ich habe kostenlos abzugeben:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... 

Name / Anschrift:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Telefon-Nr.: .....................................................................

Datum / Unterschrift

....................................................................................
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stätigungs-E-Mail, in der auch die für Ihren Termin mitzubringen-
den Unterlagen aufgeführt werden. Falls Sie nicht über einen In-
ternetanschluss verfügen, können Sie Ihren Termin weiterhin 
telefonisch unter folgenden Rufnummern vereinbaren:
Bürgerbüro Königsbach
Frau Calin: 07232 3008 - 151
Frau Demel: 07232 3008 - 152
Bürgerbüro Stein
Frau Maurer: 07232 3008 - 153
Frau Haas: 07232 3008 - 154

 
Forstrevier informiert:

Online-Brennholzverkauf Gemeinde-
wald Königsbach-Stein: https://
brennholz-koenigsbach-stein.de

	

Der Gemeindevollzugsdienst informiert:

Öffentliche Bekanntmachung des Gemeindever-
waltungsverbandes Kämpfelbachtal

I.
Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Kämpfelbachtal für das Haushaltsjahr 2026
Aufgrund § 79 i.V.m. § 60 Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) und § 18 des Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit (GKZ) hat die Verbandsversammlung 
am 11.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. 	 im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1 	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 
von

1.883.900 EUR

1.2 	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-
dungen von

-1.883.900 
EUR

1.3 	Veranschlagtes ordentliches Ergeb-
nis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von

0 EUR

1.4 	Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge von

0 EUR

1.5 	Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen von

0 EUR

1.6 	Veranschlagtes Sonderergebnis (Sal-
do aus 1.4 und 1.5) von

0 EUR

1.7 	Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Summe aus 1.3 und 1.6) von

0 EUR

2. 	 im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1 	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von

1.840.300 EUR

2.2 	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von

-1.840.300 
EUR

2.3 	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
des Ergebnishaushalts

	 (Saldo aus 2.1 und 2.2)

0 EUR

2.4 	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von

0 EUR

2.5 	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von

-10.000 EUR

2.6 	Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf aus Investitions-
tätigkeit

	 (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

-10.000 EUR

2.7 	Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf (

	 Saldo aus 2.3 und 2.6) von

-10.000 EUR

2.8 	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit von

10.000 EUR

2.9 	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
Finanzierungstätigkeit von

0 EUR

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf aus Finanzie-
rungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 
von

10.000 EUR

2.11	Veranschlagte Änderung des Finan-
zierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts 

	 (Saldo aus 2.7 und 2.10) von

0 EUR

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird festgesetzt auf	�  0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	
� 0,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	
� 375.000,00 EUR.

§ 5 Umlagen
Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt:
1. Verwaltungskostenumlage� 1.673.400,00 EUR
	 davon 	 Gemeinde Eisingen	�  369.704,26 EUR
			   Gemeinde Kämpfelbach	�  496.614,92 EUR
			   Gemeinde Königsbach-Stein	�  807.080,82 EUR

2. Kapitalumlage� 10.000,00 EUR
	 davon 	 Gemeinde Eisingen	�  2.209,30 EUR
			   Gemeinde Kämpfelbach	�  2.967,70 EUR
			   Gemeinde Königsbach-Stein	�  4.823,00 EUR

§ 6 Stellenplan
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 ist Bestandteil dieser 
Haushaltssatzung.

Königsbach-Stein, den 11.12.2025
Gez. Sascha-Felipe Hottinger
Verbandsvorsitzender

II.
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 
von der Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechts-
aufsichtsbehörde am 09.01.2026 vorgelegt. Die eingeschränkte 
Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde von der Rechtsauf-
sichtsbehörde mit Schreiben vom 02.02.2026 bestätigt; sie ent-
hält keine genehmigungspflichtigen Teile.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23. bis 03.03.2026 
im Gebäude des Gemeindeverwaltungsverbandes Kämpfelbachtal, 
Marktplatz 14 in 75203 Königsbach-Stein, öffentlich aus.
Königsbach-Stein, den 09.02.2026
gez. Sascha-Felipe Hottinger
Verbandsvorsitzender
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NOTDIENSTE & 
SOZIALE DIENSTE UND EINRICHTUNGEN

NOTDIENSTE:

BEREITSCHAFTSDIENST BEI STÖRUNGEN
Wasserversorgung:
Stadtwerke Bretten,� Tel. 07252 - 913 133
Notdienstnummer, Stadtwerke Bretten� Tel. 07252 - 913 230
Strom:� Tel. 0800 3 62 94 77
Erdgas:� Tel. 0800 3 62 92 75

WICHTIGE RUFNUMMERN
Rettungsdienst und Feuerwehr� Tel. 112
Polizei Notruf� Tel. 110
DRK Krankentransport� Tel. 19 222
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein-, kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst)
 � Tel. 116 117 (Anruf ist kostenlos)

ÄRZTLICHE NOTDIENSTE
Allgemeine Notfallpraxis Pforzheim
Siloah St. Trudpert Klinik, Wilferdinger Str. 67, 
75179 Pforzheim. Öffnungszeiten sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 19 – 22 Uhr 
Mittwoch und Freitag: 16 – 22 Uhr 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 8 – 22 Uhr
Kinder Notfallpraxis Pforzheim �
Helios Klinikum Pforzheim, Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim 
Öffnungszeiten sind: 
Mittwoch: 15 – 20 Uhr, Freitag: 16 – 20 Uhr,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 8 – 20 Uhr
Tierärztlicher Notdienst
Notdienstnummer für den Raum Pforzheim� Tel. 07231 - 133 29 66
Zahnärztlicher Notdienst� Tel. 0761 - 120 120 00

BEREITSCHAFT DER APOTHEKEN
Nacht- und Notdienst jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr
Die nächstgelegene Notdienstapotheke erfahren Sie unter
� Tel. 0800 0022833
Oder vom Handy: 22833
(24 Stunden erreichbar) www.aponet.de

SOZIALE DIENSTE UND EINRICHTUNGEN:
Diakoniestation e.V. – mobiDik für Königsbach,
Stein und Eisingen
Kranken- und Altenpflege, Hauswirtschaftliche Dienste, Nachbar-
schaftshilfe, Demenzgruppe 
Goethestr. 4,� Tel. 3 13 38 0
Pflegedienstleiter/Geschäftsführung: Marco Zivojnovic
Einsatzleitung hauswirtschaftliche Dienste: Odette Kraus 
� Tel. 31338-14
Einsatzleitung Nachbarschaftshilfe: Linda Schwender 
� Tel. 31338-13

Tagespflege Königsbach� Tel. 31338-20
Träger: Ev. Krankenhilfsverein Königsbach e.V.
Goethestr. 4, Pflegedienstleitung Tamara Vaupel

Anlaufstelle – Hilfe in Lebenskrisen
und bei Suizid-Gefahr� Tel. 0171 8025110

AIDS-Hilfe Pforzheim e.V.� Tel. 07231 - 441110

Beratung zu HIV + AIDS, anderen sexuell übertragbaren Kran-
kenheiten, HIV-Test� Tel. 07231 - 308 9580

Beratungsstelle für Hilfe im Alter� Tel. 07231 - 917019

Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche� Tel. 07231 - 308 70
KISTE – Hilfen für Kinder und Jugendliche von psychisch- und sucht-
kranken Eltern und mit Gewalterfahrungen in der Familie KiWi – ein 
Unterstützungsangebot für geflüchtete Familien

bwlv-Zentrum Pforzheim� Tel. 07231 - 1 39 4080
Fachstelle für psychisch kranke Menschen

Caritasverband e.V. Pforzheim
Familienhebammen/ Familienkinderkrankenpflegerinnen/ 
Heilpädagogische und Psychosoziale Begleitung
 � Tel. 07231-128 844

Deutsches Rotes Kreuz
Essen auf Rädern: Menü-Service für zu Hause� Tel. 07231 - 373 - 240
Hausnotrufsystem: DRK� Tel. 07231 - 373 285

DemenzZentrum westlicher Enzkreis� Tel. 07231 - 308 5033
Beratung rund um das Thema Demenz, Gesprächskreis für Angehörige

Diakonie Pforzheim� Tel. 07231 - 42865 - 0
Beratung über Hilfen in der Schwangerschaft/
Schwangerschaftskonfliktberatung
Fachstelle für häusliche Gewalt� Tel. 07231 - 4576333
Ökumenisches Frauenhaus � Tel. 07231 - 45763 0 
Pforzheim/Enzkreis

Diakonie Enzkreis�
www.diakonie-enzkreis.de
 
Ambulanter Hospizdienst
westlicher Enzkreis e.V.� Tel. 07236 - 279 9897
Verein für Lebensbeistand und Sterbebegleitung. Psychosoziale Beglei-
tung, palliative Beratung
Homepage: http://hospizdienst-westlicher-enzkreis.de

Jugend- und Suchtberatung
Plan B gGmbH Jugend, Sucht und Lebenshilfen: Beratung und Be-
handlung für Jugendliche, Suchtgefährdete, Abhängige und deren 
Angehörige. www.planb-pf.de
Tel. 07231/92277-0

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen
Pforzheim/Enzkreis e.V.� Tel. 07231 - 6095 - 2222
Behinderten-Fahrdienst

Lilith- Beratungsstelle für Mädchen und Jungen
zum Schutz vor sexueller Gewalt� Tel. 07231 - 353434

Pflegestützpunkt westlicher Enzkreis
Beratung rund um das Thema Pflege für alle Altersgruppen
� Tel. 07231 - 308 5030

Pro familia Pforzheim e.V.� Tel. 07231 - 6075860
Beratung rund um Schwanger- und Elternschaft, Sexualität, Partner-
schaft, Familienplanung und Verhütung, Sexualpädagogik

Suchtberatungs- und Behandlungsstelle
Diakonische Suchthilfe Mittelbaden gGmbH� Tel. 07231 - 778705-0
Alkohol-. Medikamenten-, Nikotin-, Glücksspielprobleme

Sterneninsel – ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
Pforzheim und Enzkreis� Tel 07231 - 8001008
http://www.sterneninsel.com

Tagesmütter Enztal e.V.� Tel. 07041 8184711
www.Tagesmuetter-enztal.de

Telefon-Seelsorge Nordschwarzwald� Tel. 07231 - 10 28 22

Wohnberatungsstelle - Kreisseniorenrat
Fachberatungsstelle Enzkreis� Tel. 07231 – 3577 14

Wohnungsnotfallhilfe und Existenzsicherung
Pforzheimer Stadtmission Wichernhaus - Fachberatung Enzkreis�
� Tel. 07231 - 20488 - 14 / -22
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RUFNUMMERN DER GEMEINDEVERWALTUNG
ÖFFNUNGSZEITEN DER RATHÄUSER

Bürgerbüros
Montag bis Freitag 7.30 – 13.00 sowie 
mittwochs 14.00 – 18.00 Uhr 
- Wir bitten um Terminvereinbarung -
Fachämter
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr
jeweils bevorzugt mit Terminvereinbarung 

RUFNUMMERN
Rathaus Königsbach, Marktstraße 15
Zentrale	 07232/3008-0
FAX – Zentrale Verwaltung	 07232/3008-199
E-Mail:	 info@koenigsbach-stein.de
Internet:	 www.koenigsbach-stein.de
Bürgermeister:	 Heiko Genthner� 3008-100
Sekretariat Bürgermeister,
Vereine	 Ariane Schäfer� 3008-100
Bürgernetzwerk BüNe	 Michaela Bruder� 3008-158
Hauptamt: Amtsleiter 	 Dominik Laudamus� 3008-120
Abteilung Zentrale Verwaltung und Personal:
Personal	 Laura Mingoia  � 3008-121
Zeiterfassung, BEM, BGM 	 Rebecca Schwarz� 3008-123
Abteilung Bildung und Familie
Abteilungsleiter, 
Wahlen	 Frank Schreck� 3008-122
Schulverband BZK Westlicher Enzkreis
Geschäftsstelle	 Svenja Schneider� 3008-124
Geschäftsstelle GR, Sachbearbeitung 
gemeindeeigene Schulen, 
Öffentlichkeitsarbeit 	 Hanna Heinle� 3008-125
Versicherung, Registratur,
Archiv	 Martina Neumann� 3008-128
Sachbearbeitung 
Kindertageseinrichtungen	 Maren Scherle� 3008-129
luK	 Robin Sailer� 3008-134
Schulsozialarbeit	 Rita Boob� 0160 90932586
	 Christiane Holder		
� 0151 16726659
Abteilung Bürgerservice und Ordnung:
Abteilungsleiterin,	 Jasmin Becht� 3008-150
Ortspolizeibehörde, Straßenverkehr, Jagd
Standesamt, Rentenanträge 
und Ausbildung	 Vanessa Frank� 3008-157
Feuerwehrverwaltung	 Sabine Roser-Rost� 3008-155
Flüchtlingsbeauftragter	 Zaman Osman� 3008-159
Flüchtlingsbeauftragte 	 Renatha de Barros Grau� 3008-161
Integrationsmanagement	 Tanja Ali� 3008-156
Bürgerbüro Königsbach:
Einwohner- und Meldewesen,
Fundbüro	 Ines Calin� 3008-151
Gewerbe, Soziales	 Kerstin Demel� 3008-152
Bürgerbüro Stein (Rathaus Stein, Marktplatz 6):
Einwohner- und Meldewesen,
Gewerbe, Soziales und	 Katharina Maurer� 3008-153
Rentenanträge	 Sandra Haas� 3008-154
Bauamt: Amtsleiter	 Sören Rexroth
Abteilung Bauverwaltung:
Stadtplanung, Sanierung,
Grundstücksangelegenheiten	 Sören Rexroth� 3008-130
Rechnungsstellung für Bauleistungen,
Vergabe VOB, Vorkaufsrecht	 Andrea Wilde� 3008-132
Bauanträge, Wohnbauförderung, 
Baulasten, Forst	 Benjamin Bodemer� 3008-131
Vermietung, Verpachtung,
Hallenbelegung	 Silke Prager� 3008-135
Friedhofsverwaltung, Gebäudereinigung 
	 Katharina Bruchner� 3008-133

Abteilung Technik:
Abteilungsleiterin, Verträge,Techn. Baurecht, eigene 
Bauprojekte, Förderprogramme	 Daniela Stadie� 3008-140
Straßen-/Kanalbau, Hochwasserschutz,
Wasserversorgung, öff. Anlagen,	Sven-Michael Thiel� 3008-141
Hochbau für Gemeinde	 N. N.� 3008-144
Hochbau Schulverband	 Fatjona Sorce� 3065-150
Gebäudemanagement	 Martin Frey� 3008-142
Bauhofleiter	 Stefan Giek� 3008-147
Hausmeister: Rathaus	 Martin Theil� 3008-148
	 Chris Wernertd � 3008-149
Johannes-Schoch-Schule	 Ralf Zentner� 31 15 72
Heynlinschule	 Michael Schroth� 31 18 91

RUFNUMMERN DES GEMEINDEVERWALTUNGS-
VERBANDS KÄMPFELBACHTAL

Altes Forsthaus, Marktplatz 14
Telefonzentrale	 07232/3009-1
Fax	 07232/3009-99
Verbandsvorsitzender:
Bürgermeister	� Sascha-Felipe Hottinger� 3811-10
Geschäftsführer	 Kevin Jost� 3009-61
Kämmerei	 Saskia Rückriem� 3009-57
	 Maike Bischoff� 3009-50
	 Janine Barocke-Kassay� 3009-62
	 Christine Burkhardt� 3009-51
	 Tanja Person� 3009-52
	 Cornelia Wiesner� 3009-63
Steueramt	 Sandra Hausmann� 3009-54
	 N. N.� 3009-55
	 Manuela Wolf� 3009-81
Kasse	 Kevin Sulzer� 3009-58
	 Anita Schäfer� 3009-64 
	 Luzie Flack� 3009-56
	 Viktoria Wernert� 3009-53
	 Chantal Dittler� 3009-82
Lohnbüro	 Wolfgang Karst� 3009-59
IT, Digitalisierung	 N. N.� 3009-80
Sprechzeiten: Mo. bis Fr.: 8:30 – 12:00 Uhr, 
Steueramt: Dienstag und Donnerstag 08:30 – 12:00 Uhr

WEITERE WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Polizeiposten Königsbach-Stein, OT Stein� 31 17 00
Revierförster:
Thilo Klotz� 01 72 / 7 11 21 52 oder 0 70 43 / 9 50 79 43
Bezirksschornsteinfegerin Geyer� 01 57 / 50 44 56 70
Gemeindebücherei� 31 20 71 
Öffnungszeiten: �Di.: 15 – 18 Uhr, Mi.: 10 – 12 Uhr,
Do.: 16 – 19 Uhr, Fr.: 15 – 18 Uhr
Kindertagesstätte Krebsbachwiesen, Königsbach� 7 34 79 65
Kindertagesstätte Regenbogen, Königsbach� 15 11
Kindertagesstätte Regenbogen „Kleines Haus“� 3 70 19 01
Kindertagesstätte Arche Noah, Königsbach� 27 75
Heynlin-Kindertagesstätte, Stein� 3 64 98 42 
Kindergarten Storchennest, Stein� 98 44
Johannes-Schoch-Schule Königsbach� 25 63
Heynlinschule Stein� 25 64
Bildungszentrum:
Willy-Brandt-Realschule� 30 65 - 210
Lise-Meitner-Gymnasium� 30 65 - 100
Comenius-Förderschule� 91 93
Pfarramt Königsbach� 23 40 oder 01 76 / 81 03 39 44
Pfarramt Stein� 3 64 01 26
Kath. Kirchengemeinde Kämpfelbachtal� 0 72 31/ 1 39 49-0
Kläranlage Königsbach� 65 44 oder 01 72 / 1 05 07 80
Recyclinghof Königsbach� 7 83 43
Straßenbeleuchtung: https://netze-bw.de/dienstleistungskun-
den/beleuchtung/stoerung-strassenbeleuchtung oder 
Tel. 3008-131 oder 08 00 3 62 94 77
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Gemeindebücherei
Königsbach-Stein

Nächste Lesung für Kindergartenkinder

Noch sind Faschingsferien in den Schulen, aber bereits nächste 
Woche findet die nächste Lesung unserer Reihe „Grundschüler 
lesen für Kindergartenkinder“ statt. Am Donnerstag, den 
26. 02. um 15.30 Uhr in unserer Gemeindebücherei lesen die 
Schüler der Klasse 3c allen Kindern, die noch nicht selbst lesen 
können, vor. Nach dem Halbjahreswechsel in den Schulen begin-
nen nun die 3. Klassen der Johannes-Schoch-Schule mit dem Vor-
lesen. Wir wünschen allen Schülern viel Spaß und hoffen, dass 
weiterhin so viele Zuhörerinnen und Zuhörer kommen wie bei 
den letzten Lesungen.
Die Gemeindebücherei hat eine große Spende von Kinderbüchern 
bekommen. Wir freuen uns sehr darüber und werden die Medien 
schnell einarbeiten, damit Sie unseren Leserinnen und Lesern zur 
Verfügung stehen.
Wie sie sicher schon wissen, hat die Gemeindebücherei eine ei-
gene Homepage. Schauen Sie einfach unter dem Link https://
bibliotheken.komm.one/koenigsbach-stein nach. Entdecken Sie 
unsere Gemeindebücherei und stöbern Sie gerne in unserem Ka-
talog. Als Nutzerin und Nutzer der Bücherei können Sie sich mit 
der Lesernummer und Ihrem Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) anmel-
den und kommen dann auf Ihr Konto, um dort Leihfristen zu ver-
längern oder gerade ausgeliehene Medien vorzubestellen.
Leihfristen können Sie auch telefonisch (07232-312071) oder per 
E-Mail (buechereikoenigsbach@t-online.de) verlängern. Bitte ge-
ben Sie immer Ihre Lesernummer an.
Unsere Öffnungszeiten: 	 Dienstag von	 15 – 18 Uhr
					     Mittwoch von	 10 – 12 Uhr
					     Donnerstag von	 16 – 19 Uhr
					     Freitag von	 15 – 18 Uhr
Gerne sind wir auch telefonisch für Sie da.
Ganz neu: Sie finden Informationen zu unserer Gemeindebüche-
rei nun auch auf dem Instagramkanal der Gemeinde Königsbach-
Stein
Ihr Büchereiteam Königsbach-Stein

Bürgernetzwerk
Für dich. Für mich. Für alle.

www.buene-ks.de

Hier finden Sie alle Termine und weitere Informationen.

Reparaturangebote – von Bürgern für Bürger

Reparatur-Treff
Wir reparieren gemeinsam alles, was Sie unter dem Arm mit-
bringen können.
Wann: Freitag, 6. März, von 15:00 bis 18:00 Uhr
Wo: Treff am Storchenturm, Mühlstr. 2, OT Stein

Sprechstunde

Smartphone und Tablet
Einzelgespräch für Einsteiger und Interessierte mit An-
meldung.
Dauer: ca. 30 Min. Auf Wunsch kann ein Folgetermin verein-
bart werden.
Wann: Dienstag, 24. Februar, ab 14:30 Uhr
Wo: Treff am Storchenturm, Mühlstr. 2, OT Stein
Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich.
Telefon: 0162/26 26 115 oder E-Mail: smartphone@buene-ks

Begegnung und Geselligkeit

Offener Schachtreff für alle
Wann: Montag, 23.02.2026 ab 17:30 Uhr
Wo: Treff am Storchenturm, Mühlstr. 2, OT Stein

Boule am Vormittag
Wann: jeden Dienstag um 10:00 Uhr
Wo: Boulebahn an der Heynlinschule, OT Stein

Café-Treff im Alten Schulhaus
Wann: jeden Dienstag, ab 14:00 Uhr
Wo: Treff im Alten Schulhaus, Schulstr. 2, OT Königsbach

Parlez-vous français?
Ein Treffpunkt, um in netter, geselliger Runde Französisch zu 
sprechen.
Interessierte und Neugierige sind herzlich eingeladen.
Wann: jeden Mittwoch, von 9:30 bis 11:00 Uhr
Wo: Treff am Storchenturm, Mühlstr. 2, OT Stein
Kontakt: Telefon: 0176 39 89 46 36, E-Mail: stips@web.de

Gemeinsam Wandern
Kleine Runde
Ca. 2 bis 3 km in einfachem Gelände, ums Dorf.
Neue Interessenten melden sich bitte im Vorfeld bei 
Herrn Schowalter.
Wann: Mittwoch, 15:00 bis 16:00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz an der Festhalle, Ankerstraße 11, OT 
Königsbach
Anmeldung: Rolf Schowalter, Tel.: 6519

Gemeinsam Wandern
Große Runde
Ca. 6 km in einfachem Gelände, ums Dorf.
Wann: Mittwoch, um 14:00 Uhr
Wo: Parkplatz an der Festhalle, Ankerstraße 11, OT Königs-
bach

Café-Treff am Storchenturm
Wann: jeden Mittwoch, von 14 bis 17 Uhr
Wo: Treff am Storchenturm, Mühlstr. 2, OT Stein

Boule am Nachmittag
Wann: jeden Donnerstag, von 15 - 17:00 Uhr
Wo: Boulebahn an der Heynlinschule, OT Stein

Bewegungstreff
Wann: jeden Donnerstag, 14:30 - 15:30 Uhr
Wo: Feuerwehrhaus, Mühlstraße 3, OT Stein
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die erste Schnupper-
stunde ist kostenlos.
Fragen? Frau Bruder, Telefon: 3008 158, E-Mail: bruder@
koenigsbach-stein.de.

Gemeindeverwaltungsverband 
Kämpfelbachtal

Feststellungsbeschluss  
Jahresabschluss 2024 GVV

Bekanntmachung des Gemeindeverwaltungsverbandes Kämpfel-
bachtal

I.

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) stellt die Verbandsversammlung am 11.12.2025 
den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:
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EUR
1. Ergebnisrechnung
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 1.644.307,06
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -1.644.307,06
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 

und 1.2)
0,00

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 

1.6)
0,00

2. Finanzrechnung
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit
1.429.115,58

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

-1.587.721,97

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 
und 2.2)

-158.606,39

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit

0,00

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit

0,00

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 
aus 2.4 und 2.5)

0,00

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)

-158.606,39

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit

0,00

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit

0,00

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9)

0,00

2.11 Änderung des Finanzierungsmittel-
bestands zum Ende des Haushalts-
jahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)

-158.606,39

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
haushaltsunwirksamen Einzahlungen 
und Auszahlungen

5.304,56

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 255.762,63
2.14 Veränderung des Bestands an Zah-

lungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)
-153.301,83

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am 
Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 
2.13 und 2.14)

102.460,80

3. Bilanz
3.1 Immaterielles Vermögen 0,00
3.2 Sachvermögen 1.366.286,48
3.3 Finanzvermögen 266.841,03
3.4 Abgrenzungsposten 12.622,18
3.5 Nettoposition 0,00
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite 

(Summe aus 3.1 bis 3.5)
1.645.749,69

3.7 Basiskapital 0,00
3.8 Rücklagen 0,00
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00
3.10 Sonderposten 1.366.286,48
3.11 Rückstellungen 0,00
3.12 Verbindlichkeiten 279.463,21
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite 

(Summe aus 3.7 bis 3.13)
1.645.749,69

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 
Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahres-
ergebnisses

 

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Sonderergebnis Ordentliches 
Ergebnis Vorjahr zweitvorange-

gangenen Jahr
drittvorange-
gangen Jahr

ordentlichen 
Ergebnisses

Sonder-
ergebnisses

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen 
Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses 
zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 0,00

4
Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen 
Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des 
Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

0,00 0,00

5
Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses 
durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses

0,00 0,00

6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses 
durch einen Überschuss des Sonderergebnisses 0,00 0,00

7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur 
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00 0,00

8
Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch 
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses

0,00 0,00

9
Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses 
durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses

0,00 0,00

10
Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen 
Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das 
Folgejahr

0,00 0,00 0,00

11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr 
vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital 0,00 0,00

12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit 
dem Basiskapital 0,00 0,00

13 vorläufige Endbestände 0,00 0,00 0,00

14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital 
nach § 23 Satz 4 GemHVO 0,00 0,00 0,00

15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von 
Berichtigungen der Eröffnungsbilanz (optional) 0,00

16 Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen 
und des Fehlbetragsvortrags 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stufen der Ergebnisverwendung und des 
Haushaltsausgleichs

Ergebnisse des Haushaltjahres Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen 
Ergebnisses aus dem

Rücklagen aus            
Überschüssen des Basis-             

kapital

EUR

 
I 

II. 
BEKANNTMACHUNG 

 
 Der vorstehende Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2024 wird hiermit bekanntgegeben. 
  

Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht liegt vom 23.02. bis 03.03.2026 im Dienstgebäude des Gemeinde-
verwaltungsverbandes Kämpfelbachtal, Marktplatz 14, öffentlich aus.  

  
  
  
 Königsbach-Stein, den 09.02.2026 
  
  
 gez. Sascha-Felipe Hottinger 

Bürgermeister, Verbandsvorsitzender 
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II.

BEKANNTMACHUNG
Der vorstehende Feststellungsbeschluss über den Jahresabschluss 
2024 wird hiermit bekanntgegeben.
Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht liegt vom 
23.02. bis 03.03.2026 im Dienstgebäude des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Kämpfelbachtal, Marktplatz 14, öffentlich aus.
Königsbach-Stein, den 09.02.2026
gez. Sascha-Felipe Hottinger
Bürgermeister, Verbandsvorsitzender

KINDERTAGESSTÄTTEN 
UND SCHULEN

Förderverein der KiTa 
Regenbogen Königsbach-Stein e.V.

Generalversammlung 2026

Wir laden Sie herzlich zu unserer Generalversammlung am Mon-
tag, dem 16. März 2026, um 17:00 Uhr in der KiTa Regen-
bogen, Königsbach, ein.
Nichtmitglieder sind, mit Voranmeldung bis zum 09. März 2026, 
ebenfalls herzlich willkommen. Es wird über das Geschäftsjahr 
2025 berichtet.
Tagesordnung
1. 	 Eröffnung und Begrüßung
2. 	 Bericht des 1. Vorsitzenden
3. 	 Bericht des Kassiers
4. 	 Bericht der Schriftführerin
5. 	 Bericht der Kassenprüfer
6. 	 Entlastung
7. 	 Neuwahlen
8. 	 Anträge und Verschiedenes
Die Satzung finden Sie unter www.förderverein-regenbogen.de.
Anträge zur Tagesordnung können bis zum 09. März 2026 
schriftlich (Förderverein der KiTa Regenbogen Königsbach-Stein 
e. V., Obere Breitstr. 9, 75203 Königsbach-Stein) oder per E-Mail 
(vorstand@förderverein-regenbogen.de) eingereicht werden.
Die Vorstandschaft des Fördervereins der KiTa Regenbogen Kö-
nigsbach-Stein e. V.

Evangelischer Kindergarten
Storchennest

Die Arche Noah

 
� Foto: K.Goldbach

Bei unserer Kinder-Bibel-Woche drehte sich alles um die wohl be-
rühmteste Schiffsreise der Welt. An jedem Tag tauchten wir tiefer 
in Noahs Erlebnisse ein und haben hautnah miterlebt, wie aus ei-
nem einfachen Bauplan ein riesiges Schiff wurde. Mit viel Geduld 
und Gottvertrauen haben alle Tiere auf der Arche die Regenzeit 
überstanden.
Die Storchennestkinder haben mitgefiebert, bis das letzte Brett 
vernagelt war und bis jedes Tier einen Platz auf der Arche hat-
te. Wir haben erfahren, dass Gott auch dann auf uns aufpasst, 
wenn es mal ungemütlich wird und sein großes Versprechen war 
in Form des Regenbogens deutlich für alle sichtbar: Er lässt uns 
nicht alleine!
Es war eine eindrucksvolle, gesegnete Woche, die von unserem 
Planungsteam sehr engagiert, mit viel Liebe zum Detail, vorberei-
tet wurde. Zum Abschluss wurde dankbar gefeiert - wir tanzten 
„Unterm Regenbogen“ und die Kinder durften in ihrem Lieblings-
kostüm in den Kindergarten kommen.
Text: Hofsäß

Johannes-Schoch-Schule

Anmeldung Schulanfänger

Anmeldung der SchulanfängerInnen für das Schuljahr 
2026/27
Die Schulanmeldung findet an der Johannes-Schoch-Schule 
statt. Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind zum für Sie zutref-
fenden Zeitpunkt in den Musikpavillon.
Anmeldung – Kita Regenbogen: 
Mittwoch, den 25.02.2026, ab 13.00-13.45 Uhr

Anmeldung – Kita Krebsbachwiesen: 
Mittwoch, den 25.02.2026, ab 14.00-14.45 Uhr

Anmeldung – Kita Arche Noah: 
Mittwoch, den 25.02.2026, ab 15.00-15.45 Uhr

Anmeldung der Kinder, die keinen Kindergarten in Königs-
bach besuchen:
Mittwoch, den 25.02.2026, ab 15.00-15.45 Uhr

Anzumelden sind:
Alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2026 das 6. Lebensjahr vollendet 
haben. Auch die Kinder, die infolge geistiger und/oder körperli-
cher Behinderung voraussichtlich nicht oder überhaupt nicht ein-
geschult werden können, sind ebenfalls anzumelden.
Kinder, die im letzten Schuljahr zurückgestellt wurden.
Angemeldet werden können (Kann-Kinder):
Alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2027 das 6. Lebensjahr vollendet 
haben. Durch die Anmeldung erhalten diese Kinder den Status 
eines schulpflichtigen Kindes.
Trifft dies auf Ihr Kind zu, melden Sie sich bitte telefonisch 
(07232/2563) oder per Mail (johannes-schoch-schule@t-online.
de).
Kinder, die an einer anderen Schule eingeschult werden sollen, 
müssen ebenfalls zunächst an der Grundschule des schulischen 
Wohnbezirks angemeldet werden.
Entsprechende Anträge auf Ausnahme der Schulbezirksordnung 
sind schriftlich zu stellen. Die Gründe sind durch eine entspre-
chende Bescheinigung zu belegen.

Kernzeit und Hortbetreuung:
Informationen zur Kernzeitbetreuung erhalten Sie über die Volks-
hochschule Pforzheim. Folgen Sie hierzu dem Link auf unserer 
Homepage (johannes-schoch-schule.de).
Informationen zur Hortbetreuung erhalten Sie bei Frau Brenneis 
in der Kita Regenbogen (07232/1511).
Manuela Frank, Rektorin
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Volkshochschule
Außenstelle Königsbach

Schirmherr: Bürgermeister Heiko Genthner
Örtliche Leitung: Monika Ruthardt
Telefon: 07232/49254
E-Mail: koenigsbach01@vhs-pforzheim.de
Das Frühjahr-/Sommersemester beginnt am 23.02.2026. 
Kursinformationen oder Fragen zu den Örtlichkeiten er-
halten Sie bei der örtlichen Leitung, die Sie auch anmelden 
kann bzw. Anmeldung unter www.vhs-pforzheim.de oder 
Telefon 07231/3800-0.
Zukunft gemeinsam gestalten – Auftaktveranstaltung – 
Eine Perspektivwerkstatt rund um gesellschaftsrelevante 
Themen
Prof. Dr. Rainer Nübel
Donnerstag, 05.03.2026, 19:00-21:00 Uhr
Vhs Haus, Zerrennerstr. 29, Pforzheim, Saal 002
Gebührenfrei
In Kooperation mit der FRAG (Freiwilligenagentur Pforzheim-
Enzkreis)
Kursnummer 261-1001 e
Dieses Projekt der vhs Pforzheim-Enzkreis wird inhaltlich von 
den Teilnehmern mitgestaltet. Nach der Auftaktveranstaltung mit 
Herrn Prof. Nübel, der in Königsbach durch die Moderation des 
Projekts „Gesellschaft im Wandel“ sowie anderen Vorträgen und 
Kursen bekannt ist, stellt er uns an diesem Abend seine Erfahrun-
gen aus dem Kooperationsprojekt mit der vhs Nürtingen „Gutes 
Morgen zusammen“ vor und erläutert die Möglichkeiten, die sich 
den Menschen dadurch bietet. Es wird Zukunfts-Stammtische, 
zunächst in Pforzheim und Königsbach, geben.
Zukunfts-Stammtisch / Auftaktveranstaltung in Königs-
bach
Ein monatlicher Treff in Königsbach, um nachhaltige Lösungen 
der Probleme zu erarbeiten
Monika Ruthardt
Mittwoch, 11.03.2026, 19:00-21:00 Uhr
Al Carrettino, Reiterstüble, Bleiche 2
gebührenfrei
Kursnummer 261-8501 e
Wir wollen uns einmal im Monat treffen, um über die für uns 
schwierigen Zukunftsthemen zu sprechen und gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen, die weitergegeben bzw. persönlich umge-
setzt werden können.
Landwirtschaft durch's Jahr
Beginn: Samstag, 07.03.2026
7 Termine, Sa., 10:00-12:00 Uhr
Diverse Hofgüter
Gebühr 58,00 €/Erwachsener, 20,00 €/Kinder ab 8 Jahren (Pa-
ket in der Voranmeldung)
Kursnummer 261-8506
Samstag, 07.03.2026 – Spatzenhof Ölbronn, Fam Keller
Kursnummer 261-8506 a
Die sieben Veranstaltungen dieser Reihe (8506 a - 8506 g) kön-
nen im Vorverkauf als Paket gebucht werden. Melden Sie sich 
dazu bitte zu Kurs 8506 an. Die Veranstaltungen können auch 
einzeln besucht werden, (Kasse: 10,00 €/Erwachsener, 8,00 €/
Kinder ab 8 Jahren).
Backstage-Tour am Stadttheater Pforzheim mit Besuch des 
Tanzabends „Junge Wilde“
Guido Markowitz
Sonntag, 29.03.2026, 16:30-22:00 Uhr
Anmeldeschluss: 27.02.2026 (eingeschränktes Kartenkon-
tingent)
Stadttheater, Am Waisenhausplatz 5, Bühneneingang
Gebühr 45,00 €; inkl. Führung und Eintrittskarte Podium
Kursnummer 261-8507 K

Aquarell für Menschen mit Demenz
In Begleitung eines An-/Zugehörigen
Irene Tennigkeit
Beginn: Donnerstag, 05.03.2026
2 Termine, Do., 15:00-16:30 Uhr (05.03. sowie 19.03.26)
Joh.-Schoch-Schule Königsbach, Obere Breitstraße 7, Physiksaal
Gebühr 34,00 €; inkl. Materialkosten
Kursnummer 261-8509 K
Qigong / Die Acht Brokate am Vormittag
für Fortgeschrittene
Brigitte Müller
Beginn: Mittwoch, 25.02.2026
10 Termine, Mi., 09:30-11:00 Uhr
Festhalle Königsbach, Ankerstr. 11
Gebühr 98,00 €
Kursnummer 261-8515
Fitness: Ausgleich am Abend
Tanja Entz
Beginn: Donnerstag, 05.03.2026
12 Termine, Do., 19:00-20:00 Uhr
Joh.-Schoch-Schule Königsbach, Obere Breitstraße 7, große Turn-
halle
Gebühr 70,00 €
Kursnummer 261-8520
Tabata
Stefan Schmidt
Beginn: Donnerstag, 26.02.2026
12 Termine, Do., 19:00-20:00 Uhr
Bildungszentrum Königsbach, Steiner Straße 48, Gymnastikhalle, 
Umkleide 7 + 8
Gebühr 72,00 €
Kursnummer 261-8522
Bleib fit / tanz auch im Sitzen mit
Tanja Entz
Beginn: Mittwoch, 04.03.2026
15 Termine, Mi., 09:30-10:30 Uhr
Altes Schulhaus Königsbach, Schulstr. 2, Café BüNe
Gebühr 88,00 €
Kursnummer 261-8523
Türkischer Meze-Kochkurs / Ein Abend voller Genuss und 
Geselligkeit
Özlem und Jan Sarnecki
Freitag, 13.03.2026, 17:00-21:00 Uhr
Joh.-Schoch-Schule Königsbach, Obere Breitstraße 7, Schulküche
Gebühr 49,00 €; inkl. Lebensmittelkosten
Kursnummer 261-8525 K
Von der Gin-Krise zum Genuss
Peter Geib
Freitag, 06.03.2026, 18:30-21:30 Uhr
Landdepot Königsbach, Steiner Straße 5,
Gebühr 73,00 €; inkl. Gin und Häppchen
Kursnummer 261-8528 K
Englisch A2
für Teilnehmer*innen mit Vorkenntnissen
Melanie Dunn-Fiedler
Beginn: Mittwoch, 25.02.2026
10 Termine, Mi., 19:00-20:30 Uhr
Joh.-Schoch-Schule Königsbach, Obere Breitstraße 7
Gebühr 88,00 €
Kursnummer 261-8530
Englisch B2 / Conversation
für Fortgeschrittene
Melanie Dunn-Fiedler
Beginn: Montag, 23.02.2026
10 Termine, Mo., 15:30-17:00 Uhr
Joh.-Schoch-Schule Königsbach, Obere Breitstraße 7
Gebühr 88,00 €
Kursnummer 261-8534
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Englisch B2/C1 / Conversation
für Fortgeschrittene
Melanie Dunn-Fiedler
Beginn: Donnerstag, 26.02.2026
10 Termine, Do., 19:30-21:00 Uhr
Joh.-Schoch-Schule Königsbach, Obere Breitstraße 7
Gebühr 88,00 €
Kursnummer 261-8536

Volkshochschule
Familientreff
Königsbach-Stein
Leitung: Monika Ruthardt
Adresse: Sportzentrum Plötzer, Steiner Str. 72 (gegenüber dem 
Getränkehandel)
Telefon: 0177/837 98 31 bzw. 07232/49254 (Mo. & Do.: 09:00-
17:00 Uhr, Di. & Mi.: 14:00-17:00 Uhr, Fr.: 12:00-17:00 Uhr)
E-Mail: familientreff-koenigsbach-stein@vhs-pforzheim.de
Sprechstunde und Begegnungscafé im vhs-Familientreff: 
nach Vereinbarung.
Kursinformationen oder Fragen zu den Örtlichkeiten bei 
der Leitung des Familientreffs.
Anmeldungen unter www.vhs-pforzheim.de oder Telefon 
07231/3800-0.
Frauen-Treff im Februar
Monika Ruthardt
Termin: Dienstag, 24.02.2026, 19:00-ca. 21:00 Uhr
Familientreff Königsbach-Stein im Sportzentrum Plötzer, Steiner 
Str. 72
gebührenfrei
Kursnummer 261-8551 K a
Lesung aus der Trilogie „Die Frauen vom Reichstag“ von 
Micaela A. Gabriel
Die Trilogie zeigt den Mut und das Engagement um die ersten 
Frauen im Deutschen Reichstag. Diese historischen, spannenden 
und ermutigenden Romane führen durch die deutsche Geschich-
te nach Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs, bei der aus den drei Romanen wichtige Ausschnitte 
gelesen werden. Im Anschluss bietet sich Zeit für eine Diskussion. 
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme mit kurzer Voranmeldung 
(telefonisch, per E-Mail oder online).
Kreativzeit: farbenfrohen Frühjahrsboten aus Holz selber 
machen
für Kinder von 6 bis 10 Jahren
Birgit Augenstein
Samstag, 28.02.2026, 09:30-12:00 Uhr
Familientreff Königsbach-Stein im Sportzentrum Plötzer, Steiner 
Str. 72 (gegenüber dem Getränkehandel)
Gebühr 29,00 €; inkl. 20,00 € Materialkosten pro Werkstück; 
vor Ort können weitere Gartenstecker-Bausätze mitgenommen 
werden, falls Interesse besteht, zu Hause das Projekt weiter nach-
zuahmen;
Kursnummer 252-8571 K
„Pause drücken und aufatmen“ / Stressprävention mit 
Klangschalenmeditation
Anita Perla
Beginn: Mittwoch, 04.03.2026
4 Termine, Mi., 19:00-20:00 Uhr
Familientreff Königsbach-Stein im Sportzentrum Plötzer, Steiner 
Str. 72
Gebühr 31,00 €
Kursnummer 261-8555 K
Ständig online – welche Alternativen können wir jungen 
Menschen anbieten?
Anke Burkhard, Dipl.-Sozialpädagogin
Dienstag, 10.03.2026, 19:00 – ca. 21:00 Uhr
Familientreff Königsbach – Stein, im Sportzentrum Plötzer, Stei-
ner Str. 72

Gebühr 12,00 €
Kursnummer 252-8554 K
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung
Kreativwerkstatt Kränze
für Kinder ab 8 Jahren
Nicoleta Morariu
Samstag, 14.03.2026, 11:00-13:15 Uhr
Familientreff Königsbach-Stein im Sportzentrum Plötzer, Steiner 
Str. 72
Gebühr 19,00 €; inkl. Materialkosten
Kursnummer 261-8558 K
In Kooperation mit dem OGV Königsbach
Schmuck aus Fimo herstellen
für Kinder von 8 bis 12 Jahren
Jennifer Bengs
Samstag, 21.03.2026, 11:45-14:00 Uhr
Familientreff Königsbach-Stein im Sportzentrum Plötzer, Steiner 
Str. 72
Gebühr 18,00 €; inkl. 5,00 € Materialkosten
Kursnummer 261-8559 K
Erste-Hilfe-Kurs
für Kinder von 5 bis 7 Jahren
Isabelle Bender
Mittwoch, 25.03.2026, 16:00-17:30 Uhr
Familientreff Königsbach-Stein im Sportzentrum Plötzer, Steiner 
Str. 72
Gebühr 7,00 €
Kursnummer 261-8560 K

Musik- und Kunstschule 
Westlicher Enzkreis e.V.

Bildhauerin und Kunst-Therapeutin – Ein Portrait 
über Brigitte Steindl M.A.

„An meinem Beruf gefällt mir 
sehr, dass ich Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene für die 
Kunst begeistern kann. Mein 
Motto heißt: Wenn Sprache 
fehlt, spricht das Bild.“ – er-
zählt Brigitte Steindl, langjäh-
rige Leiterin der Kunstschule 
in Schönaich. „Ich bin aus pri-
vaten Gründen nach meiner 
Pensionierung nach Königs-
bach-Stein gezogen. Gerne 
gebe ich an der Musik- und 
Kunstschule Westl. Enzkreis 
e.V. Kurse. Studiert habe ich 
an der freien Kunstakademie 
Nürtingen bei Prof. Karl-Heinz 
Türk Bildhauerei. Danach 
habe ich ein Magisterstudium 
für interdisziplinäre Kunsttherapie und Kreativpädagogik an der 
internationalen Hochschule Calw abgeschlossen.“ Brigitte Steindl 
leitete 19 Jahre die Kunst- und Werkschule Schönaich.
Freie Plätze bei Brigitte Steindl:
Schnupperabend für Interessierte: Donnerstag, 19.03.2026, von 
18.00-20.30 Uhr
Workshop für Erwachsene: 5x donnerstags ab 16.04.26, 18-
20.30 Uhr, Sonderpreis: 85 € zzgl. Material
Ganzjähriger Kunstkurs für Senioren: mittwochs, 14-16 Uhr, 
Bergschule Singen mit Sibylle Burrer;
Anfänger sind herzlich willkommen. Monatliche Gebühr: 49 € 
zzgl. Material
Gitarrenprojekt in Kleingruppe: mittwochs um 18 Uhr in Wil-
ferdingen, März-Juli 26

 
Erwachsenenkunstkurs	
� Foto: MSWE
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2 Plätze frei Oboe, Englisch Horn und Fagott für Anfänger bei 
Elisabeth Münz, donnerstags in Wilferdingen
2 Plätze frei Klavier bei Pavel Chatzipavlidis, freitags in Stein
Info und Anmeldung:
Musik- und Kunstschule, Kulturhalle Remchingen, Tel.: 07232-
71088, info@mswe.de; www.mswe.de; Öffnungszeiten: Mo.-Mi. 
und Fr., 9.00-12.00 Uhr und Do., 9.00-14.00 Uhr (außer in den 
Schulferien).

MITTEILUNGEN DES LANDRATSAMTES

Landwirtschaftsamt

Am Dienstag, 10. März, im Landwirtschaftsamt: 
Workshop für pädagogische und hauswirtschaft-
liche Fachkräfte zu „Quetschies & Co – Kinderle-
bensmittel unter der Lupe“

Quetschie-Snacks gelten als modern, sind bei vielen Kindern sehr 
beliebt und damit in Kinderbetreuungseinrichtungen alltäglich ge-
worden. Doch sind die praktischen Beutel zum Drücken wirklich 
ein ideales Nahrungsmittel für Kinder?
Um diese Frage geht es bei einem Workshop des Landwirtschaft-
samtes Enzkreis am Dienstag, 10. März. Benita Schleip, Lebens-
mittelchemikerin und Referentin für „Bewusste Kinderernährung“ 
(BEKI). Von 15 bis 16:30 Uhr zeigt Schleip auf, welche Vor- und 
Nachteile diese Art Kinderlebensmittel haben und welche Quali-
tätsmerkmale es gibt. Außerdem werden kreative Möglichkeiten 
ausprobiert, wie Quetschies selbstgemacht zum Hit in jeder Ein-
richtung werden und wie der Umgang mit industriellen Quetsch-
beuteln in der eigenen Einrichtung gestaltet werden kann.
Die Veranstaltung findet im Seminarraum des Landwirtschaftsam-
tes, Stuttgarter Str. 23, in Pforzheim statt und kostet 5 Euro pro 
Person. Zielgruppe sind insbesondere Erzieherinnen, Tageseltern 
und Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen.
Anmeldungen nimmt das Landwirtschaftsamt über die Internet-
seite www.enzkreis.de/Landwirtschaftsamt (Rubrik „Veranstal-
tungen“) gerne entgegen.
(enz)

Infoabend am 5. März: Vorsorge für landwirt-
schaftliche Betriebe mit Tierhaltung im Krisen- 
und Katastrophenfall

Bei Trockenheit, Überflutung, Stromausfall oder einem Feuer 
müssen landwirtschaftliche Betriebe gewappnet sein und dafür 
vorsorgen, dass ihre Tiere auf dem Hof keinen Schaden erleiden. 
Zu einem Vortrag, wie eine solche Vorsorge aussehen kann, lädt 
das Landwirtschaftsamt am Donnerstag, 5. März, um 19.30 Uhr 
in der Gaststätte „Zur Eiche“ in Friolzheim ein.
Referent ist der Kreisbrandmeister des Enzkreises, Carsten Sorg. 
Er kennt viele der möglichen Szenarien aus eigener Anschauung, 
beispielsweise die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal 2021. Sorg 
wird von seinen Erfahrungen berichten und Möglichkeiten aufzei-
gen, wie der einzelne Landwirt im Ernstfall auf natur- und men-
schengemachte Katastrophen reagieren kann.
Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 07231 308-1821. 
Eine Anmeldung ist ebenfalls telefonisch möglich unter der Durch-
wahl -1800 oder online auf www.enzkreis.de/landwirtschaftsamt 
unter der Rubrik Veranstaltungen.
(enz)

Jetzt anmelden: Lernzirkel „Trinken ist wichtig – 
trink richtig“ für Schulen

Für Schulklassen der Stufe 3 und 4 der Grundschulen und der 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 
im Enzkreis und Pforzheim bietet das Landwirtschaftsamt beim 
Landratsamt Enzkreis auch in diesem Jahr einen Lernzirkel an. 
Im Zeitraum 14. April bis 22. Mai wird sich in der Eingangshal-

le des Landratsamtes, Zähringerallee 3, in Pforzheim vormittags 
von 9 bis 11 Uhr alles um das Thema Getränke drehen. Unter 
dem Motto „Trinken ist wichtig – trink richtig“ können sich die 
Schulkinder an verschiedenen Lernstationen das Thema mit allen 
Sinnen erarbeiten. Anmeldungen nimmt das Landwirtschaftsamt 
Enzkreis ab sofort bis zum 16. März per E-Mail an forum.ernaeh-
rung.hauswirtschaft@enzkreis.de gerne entgegen. (enz)

Verschiedene Mitteilungen vom 
Landratsamt

Am Dienstag, 24. Februar: Überregionale Stall-
baulehrfahrt für Landwirtinnen und Landwirte

Die Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz des Landratsam-
tes Calw veranstaltet zusammen mit den Landratsämtern Freu-
denstadt und Enzkreis am Dienstag, 24. Februar, eine ganztägige 
Stallbaulehrfahrt im Kreis Calw. Besichtigt werden zwei Milch-
viehställe und ein Rindermaststall. Für die Teilnahme ist eine ver-
bindliche Anmeldung unter https://arcg.is/aLTHi1 erforderlich. 
Unter diesem Link sind auch weitere Informationen zum Ablauf 
der Fahrt eingestellt. Für Fragen steht Edis Besirovic unter Telefon 
07051 160-971 oder per E-Mail an Edis.Besirovic@kreis-calw.de 
gerne zur Verfügung. (enz)

Ersthelfer-App „Region der Lebensretter“ startet 
in Pforzheim und dem Enzkreis

Die Ersthelfer-App „Region der Lebensretter“ ist ab sofort auch 
in Pforzheim und dem Enzkreis im Einsatz. Ziel des Systems ist 
es, bei einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand medizinisch 
geschulte Ersthelfende in der Nähe des Notfallortes schnell zu 
alarmieren und so die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdiens-
tes zu überbrücken. Der offizielle Start der App wurde dabei ganz 
bewusst auf den 11. Februar, den Europäischen Tag des Notrufs 
112, gelegt, da dieser Tag europaweit auf die Bedeutung schnel-
ler Notrufabsetzung, funktionierender Leitstellenstrukturen und 
einer lückenlosen Rettungskette aufmerksam macht. Diese bilden 
zentrale Elemente des neuen Ersthelfersystems. In den vergange-
nen Wochen lief die App bereits im Testbetrieb, bei dem die Alar-
mierungen zuverlässig funktioniert haben und die Ersthelfenden 
schnell erreicht wurden.
Der Herz-Kreislauf-Stillstand ist weltweit eine der häufigsten To-
desursachen. Jährlich ereignen sich deutschlandweit mehr als 
50.000 Fälle, in denen nur etwa zehn Prozent der Betroffenen 
überleben. Würde in mehr Fällen sofort mit Wiederbelebungs-
maßnahmen begonnen, ließe sich diese Quote mehr als verdop-
peln. Denn meist dauert es mehrere Minuten, bis der Rettungs-
dienst eintrifft – bereits nach kurzer Zeit ohne Sauerstoff drohen 
aber schwere und irreversible Hirnschäden.
„Diese Minuten entscheiden über Leben und Tod“, betont Prof. 
Dr. Wolfgang Kramer, Präsident des DRK-Kreisverbands Pforz-
heim-Enzkreis e. V. und Landesarzt des DRK-Landesverbands 
Baden-Württemberg e. V. „Mit unseren Breitenausbildungen und 
den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vor Ort arbeiten wir 
seit Jahren daran, die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes 
zu überbrücken. Mit der App ‚Region der Lebensretter‘ gehen wir 
nun den nächsten konsequenten Schritt, um noch schneller qua-
lifizierte Hilfe zum Patienten zu bringen.“
So funktioniert das System
Geht bei der zuständigen Integrierten Leitstelle Pforzheim als 
zentraler Anlaufstelle für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katast-
rophenschutz ein Notruf wegen eines vermuteten Herzstillstands 
ein, wird nicht nur der Rettungsdienst alarmiert. Zeitgleich sendet 
die Leitstelle über die App einen Hilferuf an registrierte medizi-
nisch geschulte Ersthelfende, die sich in der Nähe des Notfallortes 
befinden. Diese können häufig bereits wenige Minuten nach dem 
Notruf mit lebensrettenden Maßnahmen beginnen. Der Ersthel-
fende ist damit ein wichtiges Bindeglied zwischen der Laien-Re-
animation und dem professionellen Rettungsdienst.
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„Mit der Einführung der Ersthelfer-App stärken wir den Bevöl-
kerungsschutz und erhöhen die Sicherheit für die Menschen in 
unserer Stadt und im Enzkreis“, betont Oberbürgermeister Peter 
Boch. „Schnelle Hilfe kann im Ernstfall den entscheidenden Un-
terschied machen.“

Gemeinsam für mehr Überleben
Beteiligt an der Einführung des Systems sind der DRK-Kreis-
verband Pforzheim-Enzkreis e. V., die Stadt Pforzheim und der 
Enzkreis. Der DRK-Kreisverband trägt dabei 50 Prozent der Kos-
ten, während Stadt und Enzkreis die andere Hälfte gemeinsam 
finanzieren. „Die App ,Region der Lebensretter‘ ergänzt die beste-
henden Rettungsdienststrukturen sinnvoll“, sagt Herbert Mann, 
Kreisgeschäftsführer des DRK-Kreisverbands. „Jede Minute zählt 
– und jede früh begonnene Wiederbelebung erhöht die Überle-
benschance erheblich. Vom Sanitätshelfer bis zum Notfallsani-
täter engagieren sich Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und aller 
beteiligten Hilfsorganisationen für dieses lebensrettende System.“ 
Und Sebastian Fischer, Leitender Branddirektor sowie Leiter der 
Feuerwehr Pforzheim, betont: „Ausgebildete Ersthelfende kön-
nen, wie auch rettungsdienstlich qualifizierte Einsatzkräfte der 
Feuerwehren, die kritische Zeit bis zum Eintreffen des Rettungs-
dienstes entscheidend überbrücken. Mit der App erreichen wir 
qualifizierte Helferinnen und Helfer dort, wo sie gerade sind – 
schnell, gezielt und zuverlässig.“
Auch der Enzkreis unterstützt das Projekt ausdrücklich. Die 
Einführung der Ersthelfer-App ist ein wichtiger Schritt für eine 
moderne und leistungsfähige Notfallversorgung“, erklärt Landrat 
Bastian Rosenau. Kreisbrandmeister Carsten Sorg ergänzt: „Dass 
Stadt, Landkreis, Feuerwehr und Hilfsorganisationen hier eng zu-
sammenarbeiten, kommt unmittelbar den Menschen in der Regi-
on zugute.“

Registrierung als Ersthelfer möglich
Aktuell sind in Pforzheim und im Enzkreis bereits über 320 Erst-
helfende registriert. Wer sich ebenfalls engagieren möchte und die 
notwendigen Voraussetzungen erfüllt, kann sich die App „Region 
der Lebensretter“ herunterladen und dort registrieren. Vorausset-
zung ist mindestens eine medizinische Ausbildung auf dem Ni-
veau eines Sanitätshelfers.
Bei Fragen steht das Projektteam unter pforzheim@regionderle-
bensretter.de zur Verfügung.

„Enzkreis erleben“ - Kinderangebot am Samstag, 
28. Februar: Birding mit dem BUND

Zum Vogelbeobachten, auch „Birding“ genannt“, lädt der Ortsver-
band Straubenhardt des BUND am Samstag, 28. Februar, vogelin-
teressierte Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ein. Gemein-
sam mit Britta und Klaus Faaß dürfen sie mit einem Spektiv sowie 
eigenen Ferngläsern nach Vögeln Ausschau halten und lernen so 
den Umgang damit. Die gesehenen Vogelarten werden anschlie-
ßend in eine Liste eingetragen und die eine oder andere Art wird 
den Kindern etwas genauer vorgestellt.
Treffpunkt für die zweistündige, kostenlose Exkursion ist um 10 
Uhr beim Waldspielplatz in Langenalb. Die jungen Vogelbeobach-
ter benötigen ein Vesper, Getränk und Sitzunterlage und sollten 
der Witterung anpasste Kleidung mit warmen und wasserdichten 
Schuhen tragen. Anmeldungen nehmen Britta und Klaus Faaß di-
rekt per E-Mail an bebriklau@gmx.de entgegen.
Das Angebot ist Teil der Veranstaltungsreihe „Enzkreis erleben“, 
die vom Sachgebiet Klimaschutz und dem Landwirtschaftsamt 
zusammengestellt wurde. Sie bietet über das Jahr ein kreisweites 
Programm zu Landschafts-, Naturschutz-, Kultur- und Umwelt-
Themen. Viele Initiativen und Vereine haben sich zusammenge-
tan, um für die Schönheit und Vielfalt der Kulturlandschaft im 
Enzkreis zu werben. Eine Übersicht ist im Internet unter www.
enzkreis.de/Enzkreis-erleben/Events abrufbar. Für Fragen steht 
Angela Gewiese vom Sachgebiet Klimaschutz beim Landratsamt 
unter Telefon 07231 308-9486 oder per E-Mail an angela.gewie-
se@enzkreis.de gerne zur Verfügung.
(enz)

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN

Evangelische Kirchengemeinde 
Königsbach

Ev. Pfarramt Königsbach und Bilfingen, Kirchstraße 5
Tel.: 07232 2340 oder Fax: 314312
E-Mail: pfarramt@ek-koenigsbach.de
Homepage: www.ek-koenigsbach.de
Pfarrer Julian Albrecht
Konto: Sparkasse Pforzheim-Calw
IBAN: DE21 6665 0085 0000 9513 90, BIC: PZHSDE66XXX
Pfarrbüro-Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag und Freitag: 10:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch: 16:00 bis 18:00 Uhr
Für Kasualien und Seelsorge wenden Sie sich gerne außer-
halb der Öffnungszeiten des Pfarrbüros an Pfarrer Julian 
Albrecht.
Herr Albrecht ist erreichbar unter der Tel.: 07232 7343785 oder 
unter der E-Mail-Anschrift julian.albrecht@kbz.ekiba.de
Die Gruppenstunden während der Schulferien vom 
16.02.2026 bis 20.02.2026 finden nur nach Absprache 
statt.
Die Flohmarktkiste im Gemeindezentrum ist während der 
Ferien geschlossen.

Donnerstag, 19.02.2026
09:30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus.
20:00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus.

Samstag, 21.02.2026
13:00 bis 19:00 Uhr Kreativer Näh-Tag im Gemeindehaus in Kö-
nigsbach. Nähmaschine, falls vorhanden, mitbringen und nähen 
in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit anderen.
Egal, ob Anfänger oder bereits Näherfahrene. Bei Fragen vorab 
gerne melden: Stefanie Kern, 01511 2406394.

Sonntag, 22.02.2026, 1. Sonntag der Passionszeit-Invoka-
vit
10:00 Uhr Gottesdienst in Königsbach. Dieser Gottesdienst wird 
gestaltet durch die diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirman-
den, gemeinsam mit dem Konfirmandenteam und Pfarrer Julian 
Albrecht. Im Anschluss herzliche Einladung zum Kirchkaffee.

Dienstag, 24.02.2026
09:00 Uhr Seniorengymnastik im Gemeindehaus.
10:00 bis 13:00 Uhr Flohmarktkiste im Gemeindezentrum in Bil-
fingen.
14:00 Uhr Knoddelkränzle im Gemeindezentrum in Bilfingen.
19:30 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus.

Mittwoch, 25.02.2026
14:00 bis 18:00 Uhr Flohmarktkiste im Gemeindezentrum in Bil-
fingen.
15:30 Uhr bis 18:00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemein-
dehaus.
18:30 Uhr Konfielternabend im blauen Turnraum, 1. Stock im 
Gemeindehaus.
19:30 Uhr Frauenbibelgesprächskreis im AB-Haus, Wössingerstr. 
17a (siehe Hinweis).

Donnerstag, 26.02.2026
09:30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus.
20:00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus.

Sonntag, 01.03.2026, 2. Sonntag der Passionszeit, Remi-
niszere
10:00 Uhr Taufgottesdienst in Königsbach mit Pfarrer Julian Alb-
recht. Getauft werden Emilio Ehrismann und Kian Ries.
Im Anschluss herzliche Einladung zum Kirchkaffee.
10:00 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus. Der Gottes-
dienst startet in der Kirche.
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